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Hintergrund
Kleine Uniformkunde

zent der Hellebardiere kehren nach Ablauf
der Mindestdienstzeit von 2 Jahren wieder
in die Schweiz zurück. Die hieraus
resultierende rasche Rotation bringt für den
Dienstbetrieb zwar gewisse Nachteile,
verleiht der Garde andererseits aber ein überaus

jugendliches Äusseres. Und für geeignete

Längerdienende bedeutet dies unter
Umständen bereits nach zwei Dienstjahren
die Beförderung zum Vizekorporal.
40 Eintritten standen im vergangenen Jahr
35 Austritte gegenüber (einschliesslich 3

Aushilfsgardisten). Am 1. Januar 1997
betrug der Effektivbestand 88 Mann
(einschliesslich Kader). Vorübergehend
erreicht wurde das Soll von 100 Mann nur
Anfang Dezember. Nach Bürgerkantonen
aufgeteilt ergab sich bei den Offizieren,
Unteroffizieren und Mannschaften
(einschliesslich Aushilfsgardisten) folgendes
Bild: Luzern (20), St. Gallen (16), Wallis
(16), Aargau (9), Solothurn (9), Freiburg (8),

Bern (7), Tessin (7), Schwyz (6), Graubünden

(5), Obwalden (5), Zürich (5), Basel-
Land (3), Nidwaiden (3), Appenzell-Innerrhoden

(2), Uri (2), Appenzell-Ausser-
rhoden (1), Jura (1), Schaffhausen (1),

Thurgau (1), Waadt (1), Zug (1). Ferner
nennt der Jahresbericht 1997 folgende
Berufskategorien: Handwerker (54 Prozent),
Kaufleute (16 Prozent), Studenten (9

Prozent), Verschiedene (21 Prozent).

Also, junger Schweizer Katholik!

Bist Du unternehmungslustig und sportlich?

Ist Tradition für Dich kein leeres Wort?
Willst Du ein fremdes Land und seine
Menschen kennenlernen? Bist Du bereit,
Verantwortung zu übernehmen? Suchst Du

Abwechslung in einem nicht alltäglichen
Job? Dann melde Dich zur Päpstlichen
Schweizergarde!
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Bei der Uniform Ordonnanz 1940 handelt es
sich eigentlich nur um Mütze und Waffenrock.
Unverändert wurde die Hose der Ordonnanz
1926 übernommen.
Die Mütze, rund mit Schirm, hatte Ähnlichkeit
mit der Gebirgsjägermütze der deutschen
Wehrmacht. Sie war zu Beginn wenig populär
und wurde «Anpassermütze» oder eben
«Gebirgsjägermütze» genannt. Ihre praktischen
Eigenschaften machten aber die neue Mütze bald
beliebter als die alte flache Policemütze von
1926. Als mit der Ordonnanz 1949 die runde
Feldmütze durch eine wiederum flache
Neukreation ersetzt werden sollte, mochten viele
Troupiers ihre «Gebirgsjägermütze» nicht mehr
hergeben. Man konnte in der Armee die Mütze
noch bis in die achtziger Jahre sehen, als
Kopfbedeckung für Motorfahrer oder Unteroffiziere
zum Arbeitstenü. Heute sieht man sie
gelegentlich noch auf dem Kopf eines Landwirts.
Der Waffenrock 1940 hatte einen Umlegekragen,

der neu sogar mit zwei extra Metallknöpfen

über den Brusttaschen aufgeknöpft getragen

werden konnte. Für diese Tragweise bekam
der Wehrmann neu ein graues Militärhemd und
eine schwarze Krawatte. Da aber der
Stehkragenwaffenrock von 1926 noch lange weit
verbreitet war und bei der Truppe oft alte und neue
Waffenröcke gemischt getragen wurden, muss-
te um der heiligen Einheitlichkeit willen der Wehrmann

seinen modernen Umlegekragen hoch

geschlossen tragen. Erst als sich Anfang der
fünfziger Jahre mit dem Waffenrock 49 eine

neue, völlig auf offene Kragen angelegte Ordonnanz

breitmachte, waren auch offen getragene
40er-Waffenröcke öfter zu sehen.
Die Szene um 1951 zeigt den linken Wehrmann
in Feldausrüstung mit der Arbeitsbluse 1940.
Bei der Bluse sind die Brust- und Schosstaschen

vereinfacht, die Ärmelenden lose
umgeschlagen, und sie hat keinerlei
Waffengattungsbesätze. Das Ausgangstenü seines Kameraden

rechts zeigt die Mütze und den Waffenrock

1940, dazu ebenfalls die Hose 1926. Zu
sehen ist der offene Kragen mit Krawatte und
Militärhemd. An Ärmel und Kragen sind Besätze

der Waffengattung aufgenäht. Als mit der
Ordonnanz 1949 die bis heute bekannten
Kragenspiegel eingeführt wurden, nähte man den
Wehrmännern, die noch mit dem Waffenrock 40
bekleidet waren, einfach die neuen Spiegel als
Ersatz für die alten Besätze auf.
Mit der Einführung des Taz 90 verschwanden
die letzten Bekleidungsstücke der Ordonnanz
1940 weitgehend aus der Armee, um in den
Liquidations-Shops wieder aufzutauchen.
Nachtrag zum letzten Beitrag in der Septemberausgabe:

Ein Satzfehler verlegte die Schlacht
von Magenta um neun Jahre vor. Das korrekte
Datum ist der 4. Juni 1859.

Roger Rebmann/Rost und Grünspan, Basel

8 SCHWEIZER SOLDAT 11/9f


	Kleine Uniformkunde

